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Sitzung des Ausschusses für Bauen und Schulen
Nr. 2178 / Am Mittwoch, den 30.11.2022 findet um 14:00 
Uhr im Festsaal des Paulanerklosters, Landratsamt Mün-
chen, Mariahilfplatz 17, 81541 München eine Sitzung des 
Ausschusses für Bauen und Schulen statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 
20.10.2022

2. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 05.04.2022: 
Umstellung der Liegenschaften von konventionellem Erdgas 
auf Bio-Flüssiggas

3. Jugendbegegnungsstätte Oberschleißheim;

Optimierung Heizungsanlage, Grundsatzbeschluss und Einlei-
tung Vergabeverfahren für die Bauleistungen zur Optimierung 
der Heizungsanlage

4. Verschiedenes;

Bekanntgaben, Anträge und Anfragen in öffentlicher Sitzung

anschließend nichtöffentlicher Teil

Allgemeinverfügung: Tiergesundheit Geflügel-
pest (HPAI)
Nr. 2179 / Tiergesundheit Geflügelpest (HPAI)

Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen zu präventi-
ven Zwecken

Das Landratsamt München erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1. Halter von Hühnern, Truthühnern, Perlhühnern, Rebhüh-
nern, Fasanen, Laufvögeln, Wachteln, Enten und Gänse (Geflü-
gel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Arti-
kel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429) im 
Landkreis München bis einschließlich 1.000 Stück haben si-
cherzustellen, dass

1.1. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen 
Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder unbe-
fugtes Befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen 
Standorte der Tiere von betriebsfremden Personen nur mit 
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung 
betreten werden und dass diese Personen die Schutz- oder 
Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonsti-
gen Standorts der Tiere unverzüglich ablegen

1.2. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt 
und desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch 
unverzüglich unschädlich beseitigt wird,

1.3. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel und/
oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die 
dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gerei-
nigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung 
die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhande-
nen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert 
werden,

1.4. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 
Satz 1 und 2 der Viehverkehrsverordnung unmittelbar nach 
Abschluss eines Transports der Tiere auf einem befestigten 
Platz gereinigt und desinfiziert werden,

1.5. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in 
der Geflügelhaltung oder in einer Haltung für in Gefangen-
schaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und

- in mehreren Ställen oder

- von mehreren Betrieben gemeinsam

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen 
Stall oder, in den Fällen der gemeinsamen Nutzung mehrerer 
Betriebe, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt 
und desinfiziert werden,

1.6. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchge-
führt wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,

1.7. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen 
zur Aufbewahrung verendeter Tiere nach jeder Abholung, 
mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfi-
ziert wird oder werden,

1.8. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände 
sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Klei-
dung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen 
ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 
VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vö-
gel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenom-
men Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt wer-
den, sind im Landkreis München verboten. 

3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 

i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fal-
len: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfei-
ferartige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt ein all-
gemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis München.

4. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 3 des 
Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

5. Kosten werden nicht erhoben.

6. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung als bekannt gegeben.

Gründe:

I.

Die Geflügelpest oder Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI, 
auch Vogelgrippe genannt) ist eine häufig tödlich verlaufende 
Viruserkrankung von Vögeln. Hühner und Puten sind beson-
ders anfällig. Wasservögel können auch nur geringfügige oder 
keine Symptome zeigen, spielen aber bei der Verbreitung der 
anzeigepflichtigen Tierseuche eine wichtige Rolle. Ausgelöst 
wird die Erkrankung durch hochpathogene aviäre Influenzavi-
ren (HPAIV). Die Übertragung und Weiterverbreitung erfolgt 
über direkte Tier-zu-Tier-Kontakte, aber auch indirekte Kontak-
te können eine Rolle spielen (Personen- und Fahrzeugverkehr, 
Futter und Wasser). Bereits Spuren von Kot bzw. Nasensekre-
ten von Wildvögeln, die nicht sichtbar sind, reichen für die 
Übertragung auch in Geflügelbestände aus. 

Am 28.10.2022 wurde ein HPAI-Ausbruch in einer kleinen 
Hobby-Entenhaltung in Bayern bestätigt. Seitdem gab es in 
Bayern insgesamt drei weitere Ausbrüche in Hobby-Geflügel-
haltungen. Zusätzlich mussten in Bayern eine Reihe von Geflü-
gelhaltungen amtlich auf HPAI untersucht werden, da diese 
über den Zukauf von Tieren Kontakt zu Ausbruchsbetrieben in 
Nordrhein-Westfalen hatten. 

In Norddeutschland kam das Geflügelpestgeschehen über die 
Sommermonate, anders als in früheren Jahren, nicht zum Er-
liegen. Seit Juni 2022 sind in Deutschland 294 neue Fälle von 
HPAI bei Wildvögeln festgestellt worden; überwiegend bei Ko-
loniebrütern in den Küstenregionen (Seeschwalben, Möwen, 
Kormorane, Basstölpel) sowie bei Gänsen, Enten und Schwä-
nen. Außerdem wurden seitdem 63 Ausbrüche von HPAI in 
Geflügelbeständen gemeldet, vorwiegend in Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, aber nun auch 
in Rheinland-Pfalz, Hessen und die vier genannten in Bayern. 

Vom bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL) wird in Bayern das Risiko der Ausbreitung 
von HPAIV bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf Geflü-
gel und gehaltene Vögel aufgrund der Seuchenausbrüche bei 
gehaltenen Vögeln und der dynamischen HPAI-Situation in 
Deutschland und Europa aktuell als hoch eingestuft. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass der Handel mit Lebendgeflügel ein er-
hebliches Risiko zur Verschleppung von HPAIV birgt. 

Für einen Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände vor ei-
nem HPAIV-Eintrag ist die Einhaltung der bekannten Präven-
tions- und Biosicherheitsmaßnahmen durch die Tierhalter 
entscheidend. Diese Maßnahmen sind gesetzlich vorgeschrie-
ben und sollten – gerade im Hinblick auf einen erhöhten Infek-
tionsdruck im Herbst – regelmäßig überprüft und ggf. ange-
passt werden. Dies gilt besonders für Geflügelhaltungen mit 
Auslauf und für Freilandhaltungen, bei denen direkte Kontakt-
möglichkeiten des Haus- und Nutzgeflügels zu Wildvögeln be-
stehen. Nach Einschätzung des LGL vom 16.11.2022 ergibt 
sich inzwischen die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Schutz 
der Geflügelbestände, u.a. in Form erhöhter Biosicherheits-
maßnahmen, in ganz Bayern flächendeckend und konse-
quent umzusetzen. Zu den erhöhten Biosicherheitsmaßnah-
men zählt besonders, dass Geflügelbestände nicht von 
betriebsfremden Personen betreten werden, dass das Betre-
ten der Haltungen nur mit betriebseigener Kleidung unter Ein-
haltung von Hygienemaßnahmen erfolgt, Nutzgeflügel aus der 
Haltung nicht entweichen kann, Futter und Einstreu wildvo-
gelsicher gelagert werden, Wildgeflügel nicht gefüttert wird 
und eine konsequente Schadnagerbekämpfung erfolgt.

II. 

Das Landratsamt München ist gemäß Art. 3 Abs. 2 des Geset-
zes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, 
den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung 
(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz, GDVG) 
sachlich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) örtlich zuständig.

1. Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 1 der Verfügung 
erfolgt in Ergänzung zu den Maßnahmen in § 6 Absatz 1 Geflü-
gelpest-Verordnung gemäß Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 
2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 6 
Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung auf Grundlage der aktuellen 
Risikobewertung des Bayerischen Landesamtes für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit vom 16.11.2022 für das Auf-
treten des Geflügelpest-Virus (HPAIV) in Bayern. 

Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel und in Ge-
fangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser Allge-
meinverfügung vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten 
Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskonta-
minierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuh-
werk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die Haltun-
gen von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltener Vögel im 
Sinne der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung im Landkreis zu 
schützen und den Eintrag oder die Verschleppung des Virus in 

bzw. aus Nutzgeflügelbestände zu vermeiden. 

Das LGL geht aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung in 
Norddeutschland davon aus, dass die Geflügelpest in der hei-
mischen Wildvogelpopulation bereits flächendeckend verbrei-
tet ist. Da zudem Ausbrüche in Bayern in Hobbyhaltungen zu 
verzeichnen waren, muss aktuell auch für Bayern von einem 
hohen Risiko des weiteren HPAIV-Eintrages in Nutz-/Hausge-
flügelbestände bzw. Bestände von in Gefangenschaft gehalte-
nen Vögel im Sinne der Nr. 1 ausgegangen werden. Durch die 
Mobilität klinisch gesunder Wasservögel z. B. bei der Futtersu-
che oder bei der Balz besteht ein zusätzliches Risiko für eine 
Einschleppung in Bestände von Haus- und Nutzgeflügel bzw. 
in Bestände von in Gefangenschaft gehaltenen Vögel im Sinne 
der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung. Die Anordnung der unter 
Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung genannten Biosicherheits-
maßnahmen sind geeignet, das Risiko des Eintrags des Geflü-
gelpestvirus in Haltungen von Geflügel sowie in Gefangen-
schaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser 
Allgemeinverfügung bzw. dessen Verbreitung zu vermindern.

2. Das Verbot von Geflügelausstellungen, -schauen und -märk-
ten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und in 
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln im Sinne der Nr. 1 dieser 
Allgemeinverfügung unter Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung er-
gibt sich aus Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 
Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflü-
gelpest-Verordnung i.V.m. § 4 Abs. 2 der ViehVerkV und stützt 
sich auf die aktuelle Risikobewertung des LGL vom 16.11.2022 
für das Auftreten des Geflügelpest-Virus (HPAIV) in Bayern. 
Hiernach kann die zuständige Behörde zur Vorbeugung von 
Tierseuchen und deren Bekämpfung Verfügungen über die 
Durchführung von Veranstaltungen, anlässlich derer Tiere zu-
sammenkommen, erlassen. Das gemäß Nr. 2 dieser Allge-
meinverfügung angeordnete Verbot von Geflügelausstellun-
gen, -schauen und -märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher 
Art mit Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln im 
Sinne der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung, ausgenommen 
Tauben, im Landkreis München ist erforderlich, da durch den 
bei solchen Veranstaltungen gegebenen engen Kontakt von 
Tieren ein bislang nicht abschätzbares Infektionsrisiko be-
steht und durch einen Verkauf eine Verschleppung von poten-
tiell infizierten Tieren möglich ist.

3. Das in Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung angeordnete allge-
meine Fütterungsverbot von Wildvögeln erfolgt auf Grundla-
ge der aktuellen Risikobewertung des Bayerischen Landes-
amtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 
16.11.2022 für das Auftreten des Geflügelpest-Virus (HPAIV) 
in Bayern gem. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. 
Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. Art. 6 und 
Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG, da virushaltige Ausscheidungen von 
Wildvögeln jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel 
und Einstreu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel und in Ge-
fangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser All-
gemeinverfügung mit Influenzaviren, die für die Tiere patho-
gen sind, kontaminieren können. Die Übertragung von 
Influenzaviren bei Geflügel und in Gefangenschaft gehalte-
ner Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung er-
folgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren 
oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontami-
nierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuh-
werk oder Schutzkleidung. Um die Verbreitung des Virus 
durch direkten Kontakt zwischen Wildvögeln und Geflügel 
bzw. in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 
dieser Allgemeinverfügung so weit wie möglich zu vermei-
den, ist es aus tierseuchenfachlichen Erwägungen erforder-
lich, Fütterungen von Wildvögeln zu unterbinden, denn die 
Fütterungsplätze stellen naturgemäß entsprechende „Hot-
Spots“ dar, an denen viele Wildvögel zur gleichen Zeit zusam-
mentreffen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
die aktuelle Risikobewertung des LGL vom 16.11.2022 davon 
ausgeht, dass das HPAI-Virus bereits flächendeckend in der 
Wildvogelpopulation in Bayern verbreitet ist.

4. Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Num-
mern 1-3 dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Satz 1 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da es sich bei der aviären In-
fluenza HPAIV H5 um eine hochansteckende und leicht über-
tragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen 
wirtschaftlichen Schäden und weitreichenden Handelsrest-
riktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor der 
Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne 
eine zeitliche Verzögerung greifen. Es kann nicht abgewartet 
werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur 
Prävention der Seucheneinschleppung gerichtlich festge-
stellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an 
der sofortigen Vollziehung ein entgegenstehendes privates 
Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuellen 
Widerspruchs.

5. Die Kostenfreiheit dieser Allgemeinverfügung ergibt sich 
aus Art. 13 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes (BayAGTierGesG). 

6. Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein 
schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntma-
chung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach 
Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, 
jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag 
bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch ge-
macht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises München als 
bekannt gegeben gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München

Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektroni-
schen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist ein Antrag 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung zulässig 
(§ 80 Abs. 5 VwGO). Dieser Antrag ist beim Verwaltungsgericht 
München, Bayerstraße 30, 80335 München, einzureichen. 

Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung.

Hinweise:

1. Tierhalter sind grundsätzlich aufgefordert, auf mögliche Er-
krankungen beim Geflügel und gehaltenen Vögeln zu achten 
und bei Auffälligkeiten in jedem Fall einen Tierarzt hinzuzuzie-
hen. Bei Vorliegen erhöhter Tierverluste oder deutlicher Leis-
tungseinbußen im Bestand sind gemäß Geflügelpestschutz-
verordnung Untersuchungen zum Ausschluss der Geflügelpest 
einzuleiten oder im Falle eines Seuchenverdachts die zustän-
dige Behörde zu informieren.

Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 3 Geflügelpest-Verordnung und Art. 10 Abs. 
1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 
1 der hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütte-
rung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften 
Verlusten wird hingewiesen. 

2. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 der ViehVer-
kV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhüh-
nern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln 
verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tä-
tigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der 
Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene 
Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die 
jeweilige Tierart mitzuteilen. 

3. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verord-
nung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfü-
gung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur 
Früherkennung im Sinne des Art. 170 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 
1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m § 4 Abs. 1 Nr. 
1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungs-
einrichtungen sind kostenfrei. 

5. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die 
Bescheinigung über das Ergebnis der Labor- bzw. klinischen 
Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zustän-
digen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung 
ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit 
dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem 
die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1 S. 3-6 
Geflügelpest-Verordnung).

6. Für fachliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt München, Referat 4.5 – Veterinäramt, Postfach 95 02 
60, 81518 München (Telefon 089 6221-2375).

Hofstetter
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